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Rülke: Grün-Schwarz hat eine folgenreiche Fehlentscheidung auf Kosten
der Chancen von jungen Menschen getroffen

Koalition lehnte FDP-Gesetzentwurfs zur Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung
ab – Konzept der Kultusministerin fehlt letztlich die Verbindlichkeit.

Zur Ablehnung des FDP-Gesetzentwurfs zur Wiedereinführung einer verbindlichen
Grundschulempfehlung durch die grün-schwarze Regierungsmehrheit sagte der Vorsitzende der
FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke: „Der Gesetzentwurf der FDP/DVP Fraktion hätte eine echte
Chance geboten, eine folgenschwere Fehlentscheidung der ehemaligen grün-roten Landesregierung zu
korrigieren. Diese Chance hat die grün-schwarze Regierungsmehrheit mit ihrer heutigen Ablehnung des
Gesetzentwurfs im Landtag vertan. Dabei hatte die Kultusministerin selbst die Abschaffung der
verbindlichen Grundschulempfehlung als Fehler bezeichnet und sich für ihre Wiedereinführung
ausgesprochen. Wäre der Gesetzentwurf heute beschlossen worden, hätte der Übergang auf die
weiterführenden Schulen noch zum Schuljahr 2021/22 auf der Grundlage einer verbindlichen
Grundschulempfehlung erfolgen können. Selbst wenn eine zukünftige Landesregierung das Anliegen
zügig zu Beginn der nächsten Legislaturperiode in Angriff nimmt, könnte eine verbindliche
Grundschulempfehlung voraussichtlich erst zum Schuljahr 2023/24 greifen. Aus Rücksichtnahme auf
den grünen Koalitionspartner hat die grün-schwarze Blockadekoalition somit heute eine weitere
folgenreiche Fehlentscheidung auf Kosten der Chancen von jungen Menschen Chancen getroffen.“

Rülke wies darauf hin, dass auch dem von der Kultusministerin angekündigten Konzept einer
„verbindlicheren Grundschulempfehlung“ letztlich die Verbindlichkeit fehle. Rülke: „Dabei liegt auf der
Hand, dass eine verbindliche Grundschulempfehlung die Bildung von Klassen aus Schülern mit
vergleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen stark erleichtert. Bayern, Sachsen und
Thüringen, die bei den bundesweiten Bildungsvergleichen über Jahre hinweg Bestleistungen erzielt
haben, machen es vor: Alle drei Bundesländer verfügen nicht nur über ein vielgliedriges und
differenziertes Schulsystem, sondern auch als einzige neben Brandenburg über eine verbindliche
Grundschulempfehlung für die weiterführende Schulart nach Klasse 4. Einer verbindlichen
Grundschulempfehlung kommt offensichtlich eine entscheidende Bedeutung für ein vielfältiges und
differenziertes Schulsystem und somit für den Bildungserfolg eines Landes insgesamt zu.“

Rülke bedankte sich schließlich bei den 18 Verbänden und Institutionen, die in der Anhörung zum



 Mediendienst
 

Stuttgart, 19. März 2020

FDP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg
Haus des Landtags, Konrad-Adenauer-Str. 3, 70173 Stuttgart
Dr. Jan-Havlik, Pressesprecher, Tel: 0711 2063 9013, Fax 0711 2063 610
jan.havlik@fdp.landtag-bw.de; www.fdp-dvp.de

Gesetzentwurf der FDP/DVP Fraktion Stellungnahmen abgegeben hatten. „Uns ist eine intensive Debatte
in der Öffentlichkeit über unsere parlamentarischen Initiativen wichtig. Wir sehen darin nicht nur einen
entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung der Vorstöße, sondern auch zu gelebter Demokratie
insgesamt. Der FDP/DVP Fraktion bedankt sich deshalb sowohl für die kritischen Einwendungen als auch
für die Stellungnahmen, die unseren Vorstoß unterstützen.“

 

Hinweis: Die Stellungnahmen sind mit der Landtagsdrucksache 16/7770 veröffentlicht worden.

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/7000/16_7770_D.pdf

